
Nr. 24-23, 09.12.2023 

 

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Jengen 

 

 

Gemeinde Jengen Öffnungszeiten Gemeindekanzlei Öffnungszeiten Wertstoffhof 

Kirchplatz 7, 86860 Jengen Montag – Donnerstag: Freitag: 

Telefon 0 8241 9 02 23 09:00 – 12:00 Uhr 15:00 – 17:00 Uhr 

Fax 0 8241 9 02 25 Dienstag: Samstag: 

Mail: info@jengen.de 19:30 – 20:30 Uhr 09:00 – 12:00 Uhr 

 

Einladung an alle 

Vereinsvorsitzenden und Kirchenvertreter 

 

Zur Terminabsprache und zur Erstellung des Veran-

staltungskalenders für das Jahr 2024 sind alle Vereins-

vorsitzenden sowie Vertreter der Kirchen 

 

am Mittwoch, 10. Januar 2024 

um 19.30 Uhr 

ins Gemeindehaus 

(Mehrzweckraum II – 1. Stock) 

sehr herzlich eingeladen. 

 

Einladung erfolgt nur auf diesem Wege. 

 

Andernfalls bitten wir darum, uns bereits festste-

hende Termine für das Jahr 2024, bestenfalls mit 

Angabe von Zeit und Ort, per E-Mail mitzuteilen: 

info@jengen.de  

 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Weinhausen 

 

Einladung 

 

Am Samstag, den 06. Januar 2024, um 20 Uhr findet im 

Bürgerheim Weinhausen die Generalversammlung der 

Freiwilligen Feuerwehr Weinhausen statt. 

 

 

 

 

 

 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung durch den Vorstand 

2. Tätigkeitsbericht des Kommandanten 

3. Verlesung des Kassenberichts durch den Kassierer 

4. Wahl des Kommandanten und dessen Stellvertre-

ter 

5. Wünsche und Anträge der Mitglieder 

 

Hiermit werden alle aktiven und passiven Mitglieder so-

wie alle Freunde und Gönner des Vereins herzlich ein-

geladen. 

 

1. Vorstand                                          1. Bürgermeister 

Andreas Dieng                                     Ralf Neuner 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Jengen 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Frei-

tag, den 05.01.2024 um 20.00 Uhr im Gasthaus Höf-

ler, Jengen 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Totengedenken 

3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung 

4. Berichte der Feuerwehr 

5. Bericht des Vorstands 

6. Kassenprüfung und Entlastung 

7. Neuwahlen Kommandant & stellv. Kommandant 

8. Grußworte  

9. Ehrungen und Dienstgradernennungen 

10. Wünsche und Anträge 

 

 

Ralf Neuner, 1. Bürgermeister 

Hans-Jürgen Kirschner, Kommandant 

Florian Mayr, 1. Vorstand 

 

mailto:info@jengen.de
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Bekanntmachungen 

Gemeinde Jengen 

 

Bekanntmachung zur Räum-  

und Streupflicht 

 

Im öffentlichen Interesse und um Rechtsunklarheiten zu 

beseitigen, weist die Gemeinde Jengen darauf hin, dass 

die nach den bestehenden Verordnungen über die Siche-

rung des Verkehrs auf Gehbahnen zuständigen Siche-

rungspflichtigen, die an ihre Grundstücke angrenzenden 

Gehbahnen bei Schnee, Schneeglätte oder Glatteis unauf-

gefordert und auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu 

erhalten haben. 

Die Sicherungsflächen sind an Werktagen ab 7.00 Uhr 

und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8.00 Uhr 

von Schnee zu räumen und bei Schnee, Reif und Eisglätte 

mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt), 

nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln, zu be-

streuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glät-

tegefahr (z.B. Treppen oder starken Steigungen) ist das 

Streuen von Tausalz zulässig. 

Die Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu 

wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Le-

ben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind 

neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht 

gefährdet oder erschwert wird. Fußgängerüberwege, 

Hydranten, Abflussrinnen und Kanaleinlaufschächte 

sind freizuhalten. 

 

Hecken und Sträucher sind soweit zurückzuschneiden, 

dass überhängende Äste und Zweige den Fußgängerver-

kehr nicht behindern. 

Im Übrigen wird auf die allgemeine Reinigungspflicht 

für öffentliche Straßen und Gehwege, sowie der Abfluss-

rinnen, hingewiesen. 

 

Jengen, 09.12.2023 

 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung  

für die Stadt Buchloe, die Gemeinde Jengen 

und die Gemeinde Lamerdingen  

 

Öffentlichkeitsbeteiligung des Eisenbahn-Bundes-

amtes zum Lärmaktionsplan an Schienenwegen 

(Runde 4)  

 

Das Eisenbahn-Bundesamt startet am 20. November 

2023 die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Rahmen der Lärmaktionsplanung. Bis zum 2. Januar 

2024 können sich alle Bürgerinnen und Bürger der Bun-

desrepublik Deutschland an der Lärmaktionsplanung 

(Runde 4) beteiligen.  

Hierfür hat das Eisenbahn-Bundesamt die Beteiligungs-

plattform auf der Internetseite  

laermaktionsplanung-schiene.de freigeschaltet.  

 

In der zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung ha-

ben die Menschen die Möglichkeit, sich umfassend zum 

Entwurf des Lärmaktionsplans (Runde 4) sowie zum 

Verfahren der Lärmaktionsplanung und der Öffentlich-

keitsbeteiligung zu äußern. Der Entwurf zum Lärmakti-

onsplan steht allen Interessierten auf der genannten Be-

teiligungsplattform zur Verfügung.  

 

Eine Beteiligung ist für Bürgerinnen und Bürger ohne 

Anmeldung oder Registrierung möglich. Lediglich eine 

E-Mail-Adresse muss angegeben werden. Jede Person 

kann sich nur einmal beteiligen. Weitere Informationen 

zur Teilnahme finden alle Interessierten auf  

 

laermaktionsplanung-schiene.de.  

 

Wenn Sie sich durch Schienenlärm gestört fühlen, neh-

men Sie bitte das Angebot des Eisenbahn-Bundesamtes 

wahr und beteiligen Sie sich an der Lärmaktionspla-

nung. 
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Bekanntmachungen 

Landkreis Ostallgäu 

 

Feiertagsbedingte Änderungen für 

Abfuhr- und Sammeltermine 

 

Wegen Weihnachten und Neujahr verschieben sich in 

den Kalenderwochen 51/2023 bis 2/2024 die Termine 

für die Leerung der Bio- bzw. Restmülltonnen.  

 

 

 

Jengen betreffend verschiebt sich die Leerung vom Frei-

tag, 29.12. auf Samstag, 30.12.2023. Die Leerung vom 

05.01.2024 verschiebt sich auf Montag, 08.01.2024. Die 

Leerung vom Freitag, 12.01.2024 wird erst am Samstag, 

13.01.2024 durchgeführt. 

 

Die Terminänderungen werden außerdem über die Um-

weltzeitung, die Allgäuer Zeitung, die Internetseiten 

des Landkreises und die Abfall App Ostallgäu veröffent-

licht.  

 

Zwischen 27. Dezember 2023 und 3. Februar 2024 wer-

den die Grüngutcontainer an den Wertstoffhöfen (nicht 

in Jengen!) für abgeschmückte Christbäume geöffnet. 

Sonstiges Grüngut wird während der Wintermonate 

nur an den Wertstoffhöfen in Marktoberdorf und 

Oberostendorf sowie an der Kompostieranlage Füssen 

und an der Futtertrocknung Ketterschwang entgegen-

genommen.  

 

 

 

 

Landkreis Ostallgäu 

 

„bergaufland Ostallgäu“: erste  

LEADER-Projekte beschlossen 

 

Das Entscheidungsgremium des Vereins zur Regional-

entwicklung im Ostallgäu, „bergaufland“, hat die bei-

den Projekte „LAG-Management“ und „Unterstützung 

Bürgerengagement“ für eine Förderung über das För-

derprogramm LEADER befürwortet. „Ich freue mich 

sehr, dass wir nun mit der neuen Förderperiode von 

LEADER starten und die ersten beiden Projekte geför-

dert werden können“, sagt die erste Vorsitzende des 

Vereins, Landrätin Maria Rita Zinnecker. 

 

Über das Projekt „LAG-Management“ können insbeson-

dere die Personalkosten für den Betrieb der Geschäfts-

stelle des Vereins gefördert werden. Die Antragstellung 

erfolgt durch den Landkreis Ostallgäu, der die Ge-

schäftsführung des Vereins übernommen hat.  

Beim Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ kann 

der „bergaufland“ erneut Vorhaben lokaler Akteure fi-

nanziell unterstützen, die das Bürgerengagement in der 

Region stärken. Beiden Projekten stehen bei positiver 

Prüfung durch die zuständige Förderstelle 380.000 Euro 

an Fördermitteln über LEADER zur Verfügung. 

 

Als Behördenleiter des zuständigen Amtes für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten Kempten unterstrich 

Dr. Alois Kling die große Bedeutung von LEADER in all 

seiner Vielfalt für die Region. „Mit den heutigen Projekt-

beschlüssen ist die Grundlage für viele weitere tolle Pro-

jekte im Ostallgäu von Kleinmaßnahmen zur Stärkung 

des Bürgerengagements bis hin zu großen allgäuweiten 

Kooperationsprojekten geschaffen“. 

 

Über LEADER und den bergaufland Ostallgäu e. V. 

 

LEADER ist die Abkürzung des französischen "Liaison 

entre actions de développement de l'économie rurale" 

und wird übersetzt mit "Verbindung zwischen Aktionen 

zur Entwicklung des ländlichen Raums". LEADER ist ein 

Förderprogramm der EU und des Freistaates Bayern zur 

Förderung der nachhaltigen ländlichen Regionalent-

wicklung. Das Förderprogramm ist ein methodischer 

Ansatz, der es lokalen Akteuren ermöglicht, regionale 

Prozesse mit zu gestalten. Dieser Ansatz wird durch so-

genannte Lokale Aktionsgruppen (LAGs) umgesetzt.  

 

Die LAG „bergaufland Ostallgäu e. V.“ ist Träger der Lo-

kalen Entwicklungsstrategie (LES) und als solcher ver-

antwortlich für deren Umsetzung mit dem Zweck der 

nachhaltigen Entwicklung der Region Ostallgäu. Die Ge-

schäftsführung des Vereins wird vom Regionalmanage-

ment des Landkreises Ostallgäu übernommen. Beim Re-

gionalmanagement erfolgt die Koordinierung für die 

Regionalentwicklung im gesamten Landkreis.  

 

Die Abwicklung des Förderprogramms LEADER in der 

Region erfolgt über das Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten (AELF) Kempten. Gefördert werden 

können grundsätzlich Projekte, die den Entwicklungs- 

und Handlungszielen der LES dienen und den Förderbe-

stimmungen von LEADER entsprechen. Die Auswahl 

über die Förderung der Projekte erfolgt durch das Ent-

scheidungsgremium des Vereins. Weitere Informatio-

nen zum bergaufland Ostallgäu e. V. sowie zum Förder-

programm LEADER stehen unter www.bergaufland-os-

tallgaeu.de zur Verfügung. Bei Fragen steht die Ge-

schäftsstelle unter Telefon: 08342 911-514 /-353 oder 

per E-Mail unter info@bergaufland-ostallgaeu.de zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

http://www.bergaufland-ostallgaeu.de/
http://www.bergaufland-ostallgaeu.de/
mailto:info@bergaufland-ostallgaeu.de
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Bekanntmachungen 

Landkreis Ostallgäu  

 

Flüchtlingsunterkünfte: Gemeinde-

tag stärkt Landratsamt den Rücken 

 

Der Ostallgäuer Kreisverband des Bayerischen Gemein-

detags stärkt dem Landratsamt bei der Unterbringung 

von Geflüchteten den Rücken. Man müsse diese Heraus-

forderung gemeinsam meistern, sagte der Kreisver-

bands-Vorsitzende Armin Holderried in einer Bespre-

chung der Ostallgäuer Bürgermeister. Der Ostallgäuer 

Kreisausschuss entsandte dazu in seiner Sitzung am 

Freitag ebenso ein klares Zeichen der Solidarität. 

 

Man stehe voll und ganz hinter den Planungen des 

Landkreises, auf dessen eigenen Grundstücken wie bei-

spielsweise in Westendorf Flüchtlingsunterkünfte zur 

errichten, so Holderried. Der Kreisverband sende damit 

ein „sehr deutliches Signal für Solidarität“ unter den Ge-

meinden und mit dem Landratsamt. Ziel müsse eine ge-

rechte Verteilung zwischen den einzelnen Gemeinden 

sein. „Wir Kommunen müssen Solidarität zeigen, sonst 

wird diese Aufgabe nicht gelingen. Da müssen wir noch 

besser werden und eine gleichmäßigere Verteilung an-

streben“, sagt Holderried. 

 

„Gemeinsame Lösungen finden“ 

  

Die Unterbringung von schutzsuchenden Menschen auf 

der Flucht ist eine vom Staat an die Landratsämter über-

tragene Aufgabe. Daher stand es für den Ostallgäuer 

Kreisausschuss am Freitag außer Frage, dem Landrats-

amt geeignete Grundstücke des Landkreises für die 

Flüchtlingsunterbringung bereitzustellen. Im Aus-

schuss wurde zudem gefordert, dass auch andere öf-

fentliche Institutionen wie Bund, Länder und Kirchen 

Immobilien zur Verfügung stellen.  

 

Das Landratsamt sucht seit Monaten händeringend 

nach Flüchtlingsunterkünften. Aufgrund fehlender An-

gebote müssen nun Notunterkünfte in Betrieb genom-

men werden – neben dem Tagungshaus in Eschers, der 

Berufsschulturnhalle in Marktoberdorf nun auch Con-

tainer auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbauhofs in 

Westendorf und ein Zelt auf dem Parkplatz des Landrat-

samtes. „Natürlich fällt uns das nicht leicht, aber es ist 

unsere gesetzliche Pflicht, den geflüchteten Menschen 

Obdach zu gewähren und ihnen zu helfen“, sagte Land-

rätin Maria Rita Zinnecker im Vorfeld der Sitzung.  

„Die Entscheidungen des Gemeindetags und des Kreis-

ausschusses bedeuten einen engen Schulterschluss zwi-

schen Landratsamt und Gemeinden als Hauptbeteiligte 

in der Flüchtlingsunterbringung“, betonte Zinnecker. 

„Das ist ein wichtiger Schritt, um gemeinsam Lösungen 

zu finden.“  

Zweckverband zur 

Wasserversorgung 

der Gennach-Hühnerbach-Gruppe 

 

Wasserzählerablesung durch Kundenablesung – 

Versand von Ablesekarten 

 

Auch in diesem Jahr wird die Zählerdatenerfassung 

durch Selbstablesung der Kunden erfolgen. Die positi-

ven Erfahrungen aus den letztjährigen Kundenablesun-

gen und auch die vielen positiven Rückmeldungen der 

Kunden haben zu dieser Entscheidung geführt. Der 

Stand des Wasserzählers wird somit wieder durch eine 

reine Kunden-Ablesung ermittelt. 

Alle Hauseigentümer (keine Mieter) erhalten von uns 

wieder für jedes Objekt Anfang Dezember 2023 ein An-

schreiben. In diesem Anschreiben bitten wir die Kunden 

die Ablesung des Wasserzählers selbst durchzuführen. 

Ausgenommen von diesem Anschreiben sind nur die 

Objekte bei denen eine Selbstablesung nicht möglich 

ist, dies ist den Eigentümern aber bereits bekannt. 

 

Wir bitten alle Kunden den Stand des Wasserzählers bis 

spätestens 08.01.2024 zu übermitteln. Falls wir keine 

Nachricht über den Zählerstand erhalten, müssen wir 

den Stand leider schätzen. 

Es gibt wieder drei Möglichkeiten uns den Wasserzähl-

erstand zu übermitteln: 

1. Scannen Sie den QR-Code auf dem Anschreiben und 

übermitteln Sie den Zählerstand bequem per Smart-

phone. 

2. Meldung über unseren Online-Service unter 

http://www.wasserghg.de 

3. Versand der ausgefüllten Zählerablesekarte an die 

WasserGHG 

 

Bitte unterstützen Sie uns bei der Zählerstandsermitt-

lung, nur mit einem aktuellen Zählerstand können wir 

Ihnen eine genaue Jahresabrechnung für das Jahr 2023 

erstellen. Unsere Verbrauchswerte werden auch von 

den Kolleginnen und Kollegen der Abwassergebühren-

veranlagung verwendet. Ein geschätzter Jahresver-

brauch hat somit auch Auswirkung auf die Abwasserge-

bühren. 

 

Bei Fragen rund um die Wasserversorgung und Zähler-

technik können Sie sich gerne an uns wenden – Frau 

Niedermühlbichler, Frau Wind und Herr Heiß sind 

gerne für Sie da. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wasserghg.de/
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Bekanntmachungen 

Mitteilung - Eigentümerwechsel  

Sollte bei Ihnen ein Eigentümerwechsel des Objekts an-

stehen bzw. bereits erfolgt sein, so bitten wir Sie uns 

dies sehr zeitnah mitzuteilen. Sowohl beim Verkauf ei-

nes Objekts, aber auch bei der Hofübergabe oder auch 

Übergabe eines Objekts von den Eltern an die Kinder 

sind immer einige Punkte zu beachten. Bei einem Eigen-

tümerwechsel dürfen Sie uns gerne telefonisch kontak-

tieren, in wenigen Minuten sind hier alle wichtigen An-

gaben geklärt. Gerne können Sie dies aber auch über un-

ser Formular auf unserer Internetseite www.wasser-

ghg.de tun. Sie finden das Formular unter dem Link 

„Download-Service“ auf der Startseite. 

 

Erhebung Wassergebühren  

Durch die Fusion der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbe-

uren mit der Sparkasse Allgäu sind natürlich sehr viele 

unserer Kunden von einer Änderung Ihrer IBAN betrof-

fen. Wir werden in unserem System eine automatische 

Umstellung der IBAN in Zusammenarbeit mit der Spar-

kasse Allgäu durchführen. Es ist dann von Kundenseite 

keine Mitteilung bezüglich der neuen IBAN bei der Spar-

kasse Allgäu – dies ist auch nicht notwendig wenn sich 

die Kontonummer geändert hat.  

 

Für alle anderen Kunden: Sollte sich Ihre Bankverbin-

dung ändern, bitten wir Sie um zeitnahe Mitteilung der 

neuen Kontodaten. Anfallende Rücklastschriftgebühren 

müssen von Ihnen getragen werden. 

 

Zudem weisen wir nochmals daraufhin, dass wir bei of-

fenen Forderungen nach der zweiten Zahlungsaufforde-

rung ohne Ausgleich der Gebühren und Nebenkosten 

satzungsgemäß den Hausanschluss und damit die Was-

serversorgung abstellen. Leider mussten wir auch in 

diesem Jahr mehrfach von unserem Recht Gebrauch ma-

chen. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig bei Zahlungs-

schwierigkeiten – Sie ersparen sich weitere Kosten und 

Unannehmlichkeiten! 

 

Ihr zuverlässiger Wasserversorger  

 

Zweckverband zur Wasserversorgung Gennach-Hüh-

nerbach-Gruppe 

Manfred Hauser, Verbandsvorsitzender 

Hermann Heiß, Geschäftsleiter 

Alfred Scherer, Wassermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundsache 

 

Auf dem Feldweg Verlängerung Ziegeleistraße wurde 

der Anhänger einer Kette gefunden. 

 

Fundsachen können zu den gewohnten Öffnungszeiten 

in der Gemeinde abgeholt werden. 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner für soziale Angelegen- 

heiten in der Gemeinde Jengen: 

 

Seniorenbeauftragte 

Frau Stephanie Ledwa, Tel. 0151/15857960, E-Mail: 

steffi_troeber@web.de  

 

Behindertenbeauftragte 

Frau Martina Schweiger, Tel. 08241/911108, E-Mail: 

martina.schweiger1975@gmail.com  

 

Jugendbeauftragte 

Herr Günter Rohrmoser, Tel. 08241/2521 

Frau Christiane Frank, Tel. 0151/57756730 

 

Ehrenamtlicher digitaler Helfer 

Herr Fritz Baumann, Tel. 08241/4448, E-Mail: 

fritz@baumann-weinhausen.de 

Beauftragung bitte über BRK MOD Tel. 08342/9669-10, 

E-Mail: info@kvostallgaeu.brk.de  

 

 

http://www.wasserghg.de/
http://www.wasserghg.de/
mailto:steffi_troeber@web.de
mailto:martina.schweiger1975@gmail.com
mailto:fritz@baumann-weinhausen.de
mailto:info@kvostallgaeu.brk.de
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Vereine / Institutionen 

+ + Vereine / Institutionen ++ 

 

 

 

 

Spielkreis 

 

Dienstag, 12.12.2023 

Plätzchen backen 

 

Dienstag, 19.12.2023 

Weihnachtsfeier 

 

Informationen bei Alexandra Rohrmoser 

(0171/2341364) und Anna Sitty (0151/42068145) 

 

 

 

 

LEW Verteilnetz (LVN) 

 

Stromzählerablesung: So läuft die Erfassung der 

Zählerstände 

• Ablesung über Ortsbevollmächtige oder 

Selbstablesung per Brief 

• Vorgehen unterscheidet sich je nach Woh-

nort 

 

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) erfasst zum Jahres-

wechsel wieder die Zählerstände im Netzgebiet.  

 

Dabei gibt es grundsätzlich zwei Vorgehensweisen, die 

sich je nach Wohnort unterscheiden können: 

In einigen Gebieten sind die meist persönlich bekann-

ten Ortsbevollmächtigten (OBVs) im Auftrag von LVN 

unterwegs.  

Diese werden zwischen 21. Dezember und 15. Januar 

die Haushalte kontaktieren. Wer seinen Zählerstand da-

bei selbst ablesen möchte, kann dem Ortsbevollmäch-

tigten den Zählerstand direkt an der Haustür oder im 

Nachgang beispielsweise telefonisch mitteilen. Trifft 

der Ortsbevollmächtigte den Kunden nicht an, hinter-

lässt er eine Karte mit allen notwendigen Informatio-

nen, um den Zähler selbst abzulesen. Die Ortsbevoll-

mächtigten können sich mittels einer Bescheinigung so-

wie dem Personalausweis ausweisen. Wer Zweifel an 

der Befugnis der Ableser hat, kann sich unter der kos-

tenfreien Rufnummer 0800 539 638 1 von Montag bis 

Freitag in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr rückversi-

chern. Bei Fragen können sich Netzkunden auch per 

Mail an die Adresse obv@lew.de wenden.  

 

In Gebieten ohne zuständige Ortsbevollmächtigte wird 

LVN die Haushalte im Dezember direkt per Brief infor-

mieren und um eine Selbstablesung bitten.  

Alle notwendigen Informationen zur Selbstablesung 

und zur Übermittlung des Zählerstands sind in dem 

Schreiben erläutert. 

Ob ein Ortsbevollmächtigter für die Zählerablesung vor-

beikommt oder eine Selbstablesung notwendig ist, 

kann sich übrigens auch innerhalb einer Kommune je 

nach Ortsbereich unterscheiden.  

Von welchem Stromlieferanten die Haushalte ihren 

Strom beziehen, spielt bei der Ablesung keine Rolle. Der 

abgelesene aktuelle Zählerstand wird an den jeweiligen 

Stromlieferanten für die individuelle Stromver-

brauchsabrechnung weitergeleitet. Gleichwohl kann es 

vorkommen, dass die jeweiligen Stromlieferanten sich 

zusätzlich für eine Zählerablesung melden.  

Weitere Informationen gibt es auch auf 

https://www.lew-verteilnetz.de/service-hilfe. 

 

 

 

 

Musikverein Weicht 

 

„Kleine Musikanten“ 

 

Entdecke zusammen mit Deinem Kind die spannende 

Welt der Musik. Kleine Kinder haben viel Spaß daran, 

mit einfachen Instrumenten Klänge und Töne zu erzeu-

gen. Wir finden das gehört unbedingt gefördert. Des-

halb starten wir unsere 

 

„Kleinen Musikanten“ 

 

unter der Leitung von Lisa Schneider. Ab 10. Januar 

2024 bis 06. März 2024 (außerhalb der Ferien) mit 8 Ein-

heiten á 45 min, immer am Mittwoch um 10:15 Uhr im 

Lagerhaus in Weicht 

       Kinder von ca. 1,5 bis 3 Jahre 

       Kosten: 40 € 

 Anmeldung unter ausbildung@mv-weicht.de 

 

Für die Jugendvertretung des Musikverein Weicht,  

Stefan Mayr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obv@lew.de
https://www.lew-verteilnetz.de/service-hilfe
mailto:ausbildung@mv-weicht.de
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Vereine / Institutionen 

Musikverein Weicht 

 

Jahreskonzert am  

Dienstag, 26. Dezember 2023  

 

Zum musikalischen Ausklang des Jahres 2023, laden 

wir, der Musikverein Weicht und die Jugendkapelle Jen-

gen-Weicht-Ketterschwang-Westendorf, Sie recht herz-

lich zu unserem Jahreskonzert  

 

am Dienstag, den 26. Dezember 2023 um 20:00 Uhr, 

in die Jengener Gemeindehalle (Kirchplatz 7, 86860 Jen-

gen) ein.  

 

Die Jugendkapelle wird unseren Konzertabend zum ers-

ten Mal unter der Leitung ihrer neuen Dirigentin Lorena 

Hibler eröffnen. Seien Sie gespannt. 

 

Anschließend hören Sie das abwechslungsreiche und 

interessante Musikprogramm des Musikvereins Weicht, 

unter der Leitung von Jonas Fischer. 

Von traditioneller bis hin zu anspruchsvoller sinfoni-

scher Blasmusik, ist für jeden etwas mit dabei. 

 

Beispielsweise porträtiert die „Filvar Story (Vitor Re-

sende)“ die Geschichte eines Orchesters, während die 

Ausschnitte aus den Musicals „Porgy and Bess (George 

Gershwin)“ und „Elisabeth (Michael Kunze)“ uns in an-

dere musikalische Welten entführen. Den musikali-

schen Höhepunkt bildet das Werk „Colossus (Thomas 

Doss)“, das von einem Streit zwischen zwei Riesen han-

delt. Zum Abschluss nehmen wir Sie schwungvoll mit in 

die jüngste Vergangenheit, mit der „80er Kult(tour) 

(Thiemo Kraas). 

Im Anschluss an das Konzert möchten wir gemeinsam 

mit unseren Gästen den Abend gemütlich ausklingen 

lassen. Der Einlass ist ab 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.  

Der Musikverein Weicht freut sich über Ihren Besuch 

und wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit und frohe 

Weihnachten.  

 

Neujahrsanblasen am Sonntag, 31. Dezember 2023  

Der Musikverein Weicht lädt Sie recht herzlich zum 

diesjährigen Neujahrsanblasen am Sonntag, 31. Dezem-

ber 2023 vor das Lagerhaus in Weicht ein. 

Im Anschluss an die Jahresabschlussandacht (15:00 Uhr) 

können Sie das Jahr mit uns bei einem Standkonzert mit 

Glühwein und Punsch gemütlich ausklingen lassen.  

 

Über Ihren Besuch freut sich,  

 

Ihr Musikverein Weicht  

 

 

 

FC Jengen – Abt. Fußball 

 

Christbaumverkauf 

 

Der diesjährige Christbaumverkauf findet 

wieder an folgenden Tagen am Vereinsheim statt: 

 

Freitag 08.12.23 von 15:00 Uhr – 20:00 Uhr und 

Samstag 09.12.23 von 10:00 Uhr – 15:00 Uhr 

 

Wir bieten Nordmanntannen in dreierlei Größen an. 

Der gesamte Erlös kommt der Abt. Fußball zugute. 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

 

Wir freuen uns auf Euren Besuch!  
 

 

 

 

Pfarrgemeinderat Jengen - Ummenhofen 

 

Einladung zum Adventsnachmittag 
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Vereine / Institutionen - Kirchennachrichten 

Herzliche Einladung zu einer musikalischen Reise durch 

die Geschichte angefangen vom 11. Jahrhundert bis 

heute. Im Anschluss wird um 18 Uhr das Adventsfenster 

von den Ministranten im Pfarrheim geöffnet. Es gibt 

Punsch und Lebkuchen und die Ministranten freuen 

sich über eine kleine Spende für die Ministrantenkasse. 

 

 

 

 

Bücherei  

St. Vitus Weicht 

 

 

Öffnungszeiten Bücherei St. Vitus in Weicht: 

Montag, 16:00 – 18:00 Uhr 

Donnerstag, 18:00 – 20:30 Uhr 

 

Telefon (während der Öffnungszeit): 08241/9615085 

E-Mail: buecherei-weicht@gmx.de 

Internet: www. buecherei-weicht.de 

Online-Katalog: https://www.bibkat.de/weicht/  

 

 

 

 

Allgemeine Termine 

 

08.12.2023 15.00 Uhr 

Christbaumverkauf des FC Jengen 

 

08.12.2023 19.30 Uhr 

Nikolausschießen des Schützenvereins Adler 

 

09.12.2023 10.00 Uhr 

Christbaumverkauf des FC Jengen 

 

10.12.2023 16.00 Uhr 

Adventsnachmittag des Pfarrgemeinderats Jen-

gen-Ummenhofen 

 

15.12.2023 15.00 Uhr 

Christbaumverkauf des FC Jengen 

 

17.12.2023 16.30 Uhr 

Jengener Weihnachtsweg 

 

Wichtiger Hinweis: 

Veranstaltungstermine sind im Internet unter 

www.jengen.de abrufbar! 

Ergänzungen und Änderungen, die uns mitgeteilt wer-

den, pflegen wir laufend ein. 

+ + Kirchennachrichten + + 

 

 

 

 

Kontaktdaten Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen 

 

Pfarrer Michael Rudolf  0171 9561 511 

Pater Jerry Kurian  0159 0625 1839 

Diakon Hermann Neuner 08246 734 

Diakon Helmut Wahl  0151 5873 0999 

 

Pfarrbüro Waal 

Ritter-v.-Herkomer-Str. 25, 86875 Waal 

Tel. 08246 969770  FAX 08246 96977-20 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Pfarrbüro Jengen 

Hans-Seeberger-Weg 1, 86860 Jengen 

Tel. 08241 4712  FAX 08241 4349 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Präsenzzeiten: 

Montag  JE 09:00 – 11:00 Uhr 

Dienstag WA 09:00 - 12:00 Uhr 

Mittwoch JE 17:00 – 19:00 Uhr 

Donnerstag WA 09:00 – 12:00 Uhr 

Freitag  WA 14:00 – 17:00 Uhr 

 

 

Roraten im Advent 

Sie sind im Advent herzlich eingeladen zu den Rorate-

gottesdiensten: 

Bitte bringen Sie dazu eine Kerze mit Tropfschutz mit 

(z. B. Prozessionslicht, Kerze in der Laterne oder im 

Marmeladenglas) 

 

Waalhaupten   

Samstag 16.12.2023 um 19:15 Uhr 

 

Emmenhausen  

Samstag 23.12.2023 um 19:15 Uhr 

 

Jengen   

Mittwoch 20.12.2023 um 19:15 Uhr 

 

Beckstetten   

Dienstag 12.12.2023 um 19:15 Uhr 

 

Weicht   

Donnerstag 14.12.2023 um 19:15 Uhr 

 

Weinhausen   

Freitag 15.12.2023 um 19:15 Uhr 

mailto:buecherei-weicht@gmx.de
https://www.bibkat.de/weicht/
http://www.jengen.de/
mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
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Kirchennachrichten - Gottesdienstordnung 

Bußgottesdienste mit Beichtgelegenheit 

Zur Vorbereitung auf Weihnachten sind Sie herzlich zu 

den Bußgottesdiensten eingeladen: 

Waal  Dienstag 12.12.2023 um 19:15 

Uhr in der Pfarrkirche „St. Anna“ 

 

Jengen Mittwoch 13.12.2023 um 19:15 Uhr  

in der Pfarrkirche „St. Martin“ 

 

Anschließend besteht Beichtgelegenheit mit Pfarrer 

Michael Rudolf. 

 

 

Die Pfarrbüros in Waal und Jengen sind vom 

27.12.2023 bis 05.01.2024 geschlossen. 

 

 

 

 

Gottesdienstordnung vom 

09.12.2023 bis 26.12.2023 

Samstag., 09.12.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

BR  19:15 Uhr Vorabendmesse 

WE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag., 10.12.  

WA  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WP  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

SW  10:00 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium 

BE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WP  19:00 Uhr Adventskonzert 

Montag., 11.12.  

EU  16:00 Uhr Rosenkranz 

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

Dienstag., 12.12.  

WA  16:00 Uhr Messfeier 

WA  19:15 Uhr Bußgottesdienst mit anschließender 

Beichtgelegenheit 

BE  19:15 Uhr Rorate 

Mittwoch., 13.12.  

BR  16:00 Uhr Messfeier 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

JE  19:15 Uhr Bußgottesdienst mit anschließender 

Beichtgelegenheit 

Donnerstag., 14.12.  

WE  19:15 Uhr Rorate 

EU  19:15 Uhr Messfeier 

 

Freitag., 15.12.  

WP  16:00 Uhr Rosenkranz 

WP  19:00 Uhr Advent im Wald 

WS  19:15 Uhr Rorate 

WA  19:15 Uhr Krippenandacht 

Samstag., 16.12.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WP  19:15 Uhr Rorate 

BE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag., 17.12.  

EH  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

EU  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

JE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  16:30 Uhr Einstimmung zum Lichterweg mit Un 

poquito cantas und Salon 5 

Montag., 18.12.  

EU  16:00 Uhr Rosenkranz 

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

Dienstag., 19.12.  

BE  19:15 Uhr Messfeier 

Mittwoch., 20.12.  

BR  16:00 Uhr Messfeier 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

JE  19:15 Uhr Rorate 

Donnerstag., 21.12.  

EU  19:15 Uhr Messfeier 

WE  19:15 Uhr Messfeier 

Freitag., 22.12.  

WA  08:30 Uhr Messfeier 

WP  16:00 Uhr Rosenkranz 

WS  19:15 Uhr Messfeier 

Samstag., 23.12.  

EH  19:15 Uhr Rorate 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag., 24.12.  

Kollekte für Adveniat 

BE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WS  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WP  16:00 Uhr Christmette 

WA  16:00 Uhr Weihnachtsmesse (Seniorenheim) 

WE  16:00 Uhr Kinderkrippenfeier 

JE  16:00 Uhr Kinderkrippenfeier 

WA  16:30 Uhr Kinderkrippenfeier 

WE  20:00 Uhr Christmette 

EU  20:00 Uhr Christmette 

WA  22:00 Uhr Christmette 

JE  22:00 Uhr Christmette
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Gottesdienstordnung – Evangelischer Kirchenanzeiger 

Montag., 25.12.  

Kollekte für Adveniat 

BR  08:30 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

EH  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

BE  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

JE  19:15 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

Dienstag., 26.12.  

WS  08:30 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst mit Kin-

dersegnung 

WP  08:30 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

SW  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

WA  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

 

 

JE Jengen WA Waal 

UM Ummenhofen WP Waalhaupten 

EU Eurishofen EH Emmenhausen 

SW Schwäbishofen BR Bronnen 

BE Beckstetten 

WE Weicht 

WS Weinhausen 

 

 

 

 

 

Evangelisch-Lutherische 

Kirchengemeinde  

Hoffnungskirche 

 

 

Kirchenanzeiger KW 50  

Sonntag, 10.12.2023  

10:00 Uhr Familiengottesdienst „Ein Licht in 

dunklen Zeiten 

(Rel.Päd. Wappler und Team) 

12:30 Uhr Gottesdienst in russischer Sprache 
18:00 Uhr Cantora 

  

Montag, 11.12.2023  

15:00 Uhr Die Austräger können den neuen 

Gemeindebrief im Gemeindehaus 

abholen 

  

Donnerstag, 14.12.2023  

14:30 Uhr Adventlicher Seniorennachmittag 

19:30 Uhr Kirchenvorstandssitzung 

19:30 Uhr S(w)inging Gospel 

  

  

Freitag, 15.12.2023  

17:00 Uhr Krippenspielprobe 

19:00 Uhr Friedensgebet im Gemeindehaus 

  

Kirchenanzeiger KW 51  

Sonntag, 17.12.2023  

10:00 Uhr Gottesdienst am 3. Advent 

(Präd.Hack) 

12:30 Uhr Gottesdienst in russischer Sprache 

18:00 Uhr Cantora 

  

Montag, 18.12.2023  

20:00 Uhr Frauentreff 

  

Donnerstag, 21.12.2023  

19:30 Uhr S(w)inging Gospel 

  

Freitag, 22.12.2023  

17:00 Uhr Krippenspielprobe 

19:00 Uhr Friedensgebet im Gemeindehaus 

 

Sonntag, 24.12.2023 

 

15:30 Uhr Krippenspiel  

(Rel.Päd. Wappler und Team) 

17:00 Uhr Christvesper (Pfr. Fait) 

22:00 Uhr Christmette (Präd.Hack) 
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Anzeigen 

Kontaktstelle Demenz/Buchloe 

Tel. 08241/9974780 

Kostenlose Information/Beratung 

Unterstützung durch ehrenamtliche Demenzhelfer  

 

 

 

 

Suchen für 3 bis 5 Mal die Woche am Vormittag für 

ca. 2 bis 3 Stunden auf 520 Euro Basis für unseren 

Reitstall in Weicht eine Stallhilfe! Wenn Sie Inte-

resse haben und beim Umgang mit Pferden keine 

Probleme haben, dann können Sie sich gerne tele-

fonisch oder persönlich bei uns melden! 

0171/6894742 

Birgit und Pit Heiß 

 

 

 

Suche zuverlässige/n Schneeräumer*in für mein 

privates Grundstück in Jengen (Mühlenweg) 

Tel. 08241/2922 

 

 

 

 

 
Die  

Schwabenhilfe für Kinder e.V.  

sucht ab Januar 2024 für die  

 

Private schulvorbereitende  

Einrichtung Jengen  

 

eine Kinderpflegerin (m/w/d)  

 

mit vertraglich 19,25 Stunden wöchentlich zu-

nächst befristet bis zum 26.07.2024. In den Ferien 

findet kein SVE-Betrieb statt. Die arbeitsfreien Zei-

ten übersteigen den tariflichen Urlaubsanspruch 

und müssen deshalb während der Schulzeit einge-

arbeitet werden. Die Anstellung erfolgt von Seiten 

der Regierung von Schwaben.  

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:  

SVE Jengen, Weinhausener Str. 6,  

86860 Jengen  

sve-jengen@schwabenhilfe.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sve-jengen@schwabenhilfe.de
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Anzeigen 

 

 

Kostenlose Energieberatung  

in Buchloe  

 

 

eza! und die Verbraucherzentrale arbeiten bei 

der Energieberatung zusammen. Weiterhin 

kostenlose Tipps in der Beratungsstelle Buchloe 

– zusätzlich auch Energiechecks vor Ort. 

 

Die Verbraucherzentrale Bayern und das Energie- 

und Umweltzentrum Allgäu (eza!) bieten 

gemeinsame Energieberatungen im Allgäu an. Die 

bisherigen rund 40 Beratungsstellen von eza! 

werden als gemeinsame Beratungsstützpunkte der 

Verbraucherzentrale Bayern und eza! weitergeführt, 

so auch in Buchloe. 

 

Dort bekommen auch künftig die Bürger nach 

vorheriger Anmeldung kostenlos Tipps zum Bauen 

und Sanieren sowie zum Einsatz erneuerbarer 

Energien. 

 

Die Beratungszeiten sind auf donnerstags (jeden 

ersten und dritten Donnerstag im Monat), jeweils 

von 16:00 – 18:00 Uhr telefonisch. 

Bitte vereinbaren Sie hierfür einen Termin über die 

VG Buchloe, zu den normalen Bürozeiten, unter der 

Nummer 08241/5001-12. 
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